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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 32/90 DER KOMMISSION
vom 8 . Januar 1990

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 5. Januar 1990 festge
stellten Kurse .

Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
1915/89 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu
dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3707/89 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1 636/87 (4), insbesondere auf
Artikel 3 ,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1915/89 der Kommission (s) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden.

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden , ein Umrech

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten Erzeug
nisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt.

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9 . Januar 1990 in Kraft.

0 ABl . Nr. L 363 vom 13 . 12. 1989, S. 1 .
O ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 153 vom 13 . 6 . 1987, S. 1 .
O ABl . Nr. L 187 vom 1 . 7 . 1989, S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 8 . Januar 1990

. Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 8. Januar 1990 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

KN-Code
Abschöpfungen

Portugal Drittlinder

0709 90 60 31,04 130,65 (2)(3)
0712 90 1 9 31,04 130,65 00
1001 10 10 37,61 172,11 (1) (5)
1001 10 90 37,61 172,11 (1) (5)
1001 90 91 31,64 130,60
1001 90 99 31,64 130,60
1002 00 00 57,18 125,28 0
1003 00 10 48,27 114,99
1003 00 90 48,27 114,99
1004 00 10 39,67 120,35
1004 00 90 39,67 120,35
1005 10 90 31,04 130,65 0 0
1005 90 00 31,04 130,65 00
1007 00 90 48,27 136,00 0
1008 10 00 48,27 21,10
1008 20 00 48,27 68,71 0
1008 30 00 48,27 0,00 0
100890 10 O 0
1008 90 90 48,27 0,00
1101 00 00 58,18 196,72
1102 10 00 93,93 189,27
1103 11 10 72,93 281,40
1103 11 90 61,89 211,51

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemeinschaft befördert wird,
wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(J) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 486/85 werden keine Abschöpfungen unmittelbar bei der Einfuhr von
Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in
den überseeischen Ländern und Gebieten in die französischen überseeischen Departements erhoben.

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP-Staaten oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft um 1,81 ECU je Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP-Staaten oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr
in die Gemeinschaft um 50 % verringert.

0 Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in die Gemein
schaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert

(') Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem
Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr. 1180/77 des Rates (ABl.
Nr. L 142 vom 9. 6. 1977, S. 10) und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission (ABL Nr. L 271 vom 10. 12. 1971 ,
S. 22) bestimmt.

(*) Bei der Einfuhr von Erzeugnissen des KN-Code 1008 90 10 (Triticale) wird die Abschöpfung von Roggen
erhoben.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 33/90 DER KOMMISSION
vom 8. Januar 1990

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3707/89 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1636/87 (4), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1916/89 der Kommission (*) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser

Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 5. Januar 1990 festge
stellten Kurse.

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien, die den Abschöpfungen hinzugefügt werden,
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben geän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Abschöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus
Portugal hinzuzufügen sind, sind auf Null festgesetzt.
(2) Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Abschöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz aus
Drittländern hinzuzufügen sind, sind im Anhang festge
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Januar 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat . '

Brüssel, den 8 . Januar 1990
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . II . 1975, S. 1 .
O ABl. Nr, L 363 vom 13. 12. 1989, S. 1 .
O ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 153 vom 13. 6. 1987, S. 1 .
0 ABl. Nr. L 187 vom 1 . 7. 1989, S. 4.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 8 . Januar 1990 zur Festsetzung der Prämien, die den
Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat

1 . Term . 2. Term. 3 . Term.

1 2 3 4

0709 90 60 0 0 0 0,88
0712 90 19 0 0 0 0,88
1001 10 10 0 0 0 0

1001 10 90 0 0 0 0

1001 90 91 0 0 0 0

1001 90 99 0 0 0 0

1002 00 00 0 0 0 0

1003 00 10 0 0 0 0

1003 00 90 0 0 0 0

1004 00 10 0 0 0 0

1004 00 90 0 0 0 0

1005 10 90 0 0 0 0,88
1005 90 00 0 0 0 0,88
1007 00 90 0 0 0 0

1008 10 00 0 0 0 0

1008 20 00 0 14,81 14,81 18,51
1008 30 00 0 0 0 0

1008 90 90 o 0 0 0

1101 00 00 0 0 0 0

B. Malz

(ECU/ Tonne)

KN-Code
laufender
Monat 1 . Term. 2. Term. 3 . Term. 4. Term.

1 2 3 4 5

1107 10 11 0 0 0 0 0

1107 10 19 0 0 0 0 0

1107 10 91 0 0 0 0 0

1107 10 99 0 0 0 0 0

1107 20 00 0 0 0 0 0
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 34/90 DER KOMMISSION
vom 8. Januar 1990

über die Lieferung von raffiniertem Rapsöl an Nichtregierungsorganisationen
(NRO) im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 der Kommission vom 8. Juli 1987
über allgemeine Durchführungsbestimmungen für die
Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (4). Zu diesem
Zweck sollten insbesondere die Lieferfristen! und -bedin
gungen sowie das Verfahren zur Bestimmung der sich
daraus ergebenden Kosten genauer festgelegt werden —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 des Rates
vom 22. Dezember 1986 über die Nahrungsmittelhilfe
politik und -Verwaltung ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1750/89 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1420/87 des Rates vom
21 . Mai 1987 zur Festlegung von Durchführungsbestim
mungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 über die
Nahrungsmittelhilfepolitik und -Verwaltung (3) wurde die
Liste der für die Nahrungsmittelhilfe in Betracht
kommenden Länder und Organisationen und der für die
Beförderung der Nahrungsmittellieferung über die fob
Stufe hinaus geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.
Mit ihrem Beschluß vom 3. März 1989 über die Gewäh
rung einer Nahrungsmittelhilfe für NRO hat die
Kommission diesen Organisationen 1 207 Tonnen raffi
niertes Rapsöl zugeteilt.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Zur Zuteilung einer Lieferung von raffiniertem Rapsöl für
die NRO gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 und
den Bedingungen in den Anhängen dieser Verordnung
wird eine Ausschreibung eröffnet.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 8 . Januar 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 370 vom 30 . 12 . 1986, S. 1
(2) ABl . Nr. L 172 vom 21 . 6 . 1989, S. 1 .
' ABl . Nr. L 136 vom 26 . 5 . 1987, S. 1 . (") ABl . Nr. L 204 vom 25. 7. 1987, S. 1 .
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ANHANG I

1 . Maßnahmen Nrn. ('): 582/89 bis 587/89 und 589/89

2. Programm : 1989

3. Begünstigter : Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Siehe ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987

5. Bestimmungsort oder -land : Siehe Anhang IV

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : raffiniertes Rapsöl

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) (*) (7) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffent
lichtes Verzeichnis (unter III AI )

8 . Gesamtmenge : 363 Tonnen netto

9. Anzahl der Partien : 2 : I : 243 Tonnen (4); II : 120 Tonnen

10. Aufmachung und , Kennzeichnung (l0) :
Siehe im ABI. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes Verzeichnis (unter III B);
— Metallkanister von 20 kg
— Die Metallkanister müssen folgende Aufschrift tragen : Siehe Anhang IV

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Verschiffungshafen

1 3 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 7. 3 . — 7. 4. 1990
18 . Lieferfrist : —

1 9. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten (9) : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 23 . 1 . 1990, 12 Uhr ;
die Angebote gelten bis zum 24. 1 . 1990, 24 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 6. 2. 1 990, 1 2 Uhr ;
die Angebote gelten bis zum 7. 2. 1990, 24 Uhr

b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 21 . 3 . — 21 . 4. 1990
c) Lieferfrist : —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 15 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 1 0 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (8) : Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B /
25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers : —
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ANHANG II

1 . Maßnahme Nr. ('): 530/89

2. Programm : 1989

3 . Begünstigter : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rome (Telex 626675
WFP I)

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Siehe ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987

5 . Bestimmungsort oder -land : Senegal

6 . Bereitzustellendes Erzeugnis : raffiniertes Rapsöl

7 . Merkmale und Qualität der Ware (3) (6) Q : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffent
lichtes Verzeichnis (unter III A 1 )

8 . Gesamtmenge : 94 Tonnen netto

9 . Anzahl der Partien : 1

10 . Aufmachung und Kennzeichnung ( l0) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffent
lichtes Verzeichnis (unter III B)
— Metallkanister von 5 kg
— Die Kanister sind in Kartons zu je 4 Kanister in einem Karton zu verpacken
— Die Metallkanister müssen folgende Aufschrift tragen :

„ACTION N0 530/89 / SÉNÉGAL 0408600 / HUILE VÉGÉTALE / DON DE LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL /
DAKAR".

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

1 2. Lieferstufe : frei Verschiffungshafen

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
15. Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 7. 3. — 7. 4 . 1990
18 . Lieferfrist : —

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten (9) : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 23. 1 . 1990, 12 Uhr ;
die Angebote gelten bis zum 24. 1 . 1990, 24 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe ; 6 . 2. 1990, 12 Uhr ;
die Angebote gelten bis zum 7. 2. 1990 , 24 Uhr

b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 21 . 3 . — 21 . 4 . 1990
c) Lieferfrist ; —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 15 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 1 0 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (8) : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N.
Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58 , 200, rue de la Loi , B- 1 049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B /
25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers : —
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ANHANG III

1 . Maßnahme Nr.('): 618/89

2. Programm : 1989

3 . Begünstigter : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rome (Telex 626675
WFP I)

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Siehe ABl. Nr. C 103 vom 16. 4. 1987
5. Bestimmungsort oder -land : Uganda

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : raffiniertes Rapsöl

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) (6) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffent
lichtes Verzeichnis (unter III A I )

8 . Gesamtmenge : 750 Tonnen netto

9 . Anzahl der Partien : 1

10 . Aufmachung und Kennzeichnung (l0) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffent
lichtes Verzeichnis (unter III B)
— Metallkanister von 5 kg
— Die Kanister sind in Kartons zu je 4 Kanister in einem Karton zu verpacken
— Die Metallkanister müssen folgende Aufschrift tragen :

„ACTION No 618/89 / UGANDA 0399200 / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / MOMBASA
IN TRANSIT TO TORORO / UGANDA"

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft
12. Lieferstufe : fob

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
1 5. Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : 7. 3 . — 7. 4. 1990
18 . Lieferfrist : —

19 . Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten (') : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 23. 1 . 1990, 12 Uhr ;
die Angebote gelten bis zum 24. 1 . 1990, 24 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 6. 2. 1990, 12 Uhr ;
die Angebote gelten bis zum 7. 2. 1990, 24 Uhr

b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : 21 . 3 . — 21 . 4. 1990
c) Lieferfrist : —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 15 ECU/Tonne

23 . Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (8) : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N.
Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58 , 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B /
25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers : —
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Vermerke :

(') Die Nummer der Maßnahme ist im gesamten Schriftverkehr anzugeben.
(2) Vom Zuschiagsempfänger zu kontaktierender Vertreter der Kommission :
Siehe im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 227 vom 7. September 1985, Seite 4, veröf
fentlichtes Verzeichnis.

f) Der Zuschlagsempfänger übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende
Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betref
fend die Kernstrahlung für die zu liefernde Ware nicht überschritten worden sind.

(4) Lieferung in Containern von 20 Fuß, Bedingungen FCL/LCL. Der Lieferant übernimmt die Kosten für
das Verbringen frei Terminal im Verladehafen, gestapelt. Der Empfänger übernimmt die folgenden
Verladekosten, auch die für den Abtransport der Container vom Terminal . Artikel 13 Ziffer 2 zweiter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 ist nicht anwendbar.
Der Zuschlagsempfänger muß dem Empfänger eine vollständige Ladeliste eines jeden Containers über
mitteln, in der die Anzahl Kartons aufgeführt ist, die zu jeder in der Ausschreibungsbekanntmachung
aufgeführten Verladenummer gehören.
Der Zuschlagsempfänger muß jeden Container mit einer numerierten Plombe verschließen, deren
Nummer dem Spediteur des Begünstigten mitgeteilt wird .

V) Der Lieferant sendet ein Duplikat der Originalrechnung an :
MM. De Keyzer & Schütz BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam.

(*) Der Zuschlagsempfänger übermittelt dem Vertreter des Empfängers bei der Lieferung ein Gesundheits
zeugnis .

0 Der Zuschlagsempfänger übermittelt dem Vertreter des Empfängers bei der Lieferung ein Ursprungs
zeugnis .

(8) Um den Fernschreiber nicht zu überlasten, werden die Bieter gebeten, den Nachweis der Stellung der in
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 aufgeführten Ausschreibungsga
rantie vor dem in Ziffer 20 dieser Anhänge angegebenen Zeitpunkt vorzugsweise wie folgt zu erbringen :
— entweder durch Boten an das in Ziffer 24 dieser Anhänge aufgeführte Büro,
— oder per Telefax an eine der folgenden Nummern in Brüssel :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.

(') Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe g) der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 ist nicht auf die Einreichung der
Angebote anwendbar.

(,0) Die Verpackung muß außerdem den Butteroil betreffenden, im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften Nr. C 216 vom 14. August 1987 unter I 3 3 festgelegten Vorschriften genügen.
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ANEXO IV— BILAG IV—ANHANG IV— ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV—ANNEX IV— ANNEXE IV— ALLEGATO IV— BIJLAGE IV
— ANEXO IV

Designación
de la
partida
Parti

Bezeichnung
der Partie

Χαρακτηρισμός
της παρτίδας

Lot

Désignation
de la partie

Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij

Designação
da parte

Cantidad total
de la partida
(en toneladas)
Totalmængde

(i tons)
Gesamtmenge
der Partie
(in Tonnen)

Συνολική ποσότητα
της παρτίδας
(σε τόνους)
Total quantity
(in tonnes)

Quantité totale
de la partie
(en tonnes)

Quantità totale
della partita
(in tonnellate)

Totale hoeveelheid
van de partij

(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(i tons)

Teilmengen
(in Tonnen)

Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)

Partial quantities
(in tonnes)

Quantités partielles
(en tonnes)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Deelhoeveelheden
(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Beneficiario

Modtager

Empfänger

Δικαιούχος

Beneficiary

Bénéficiaire

Beneficiario

Begunstigde

Beneficiário

País destinatario

Modtagerland

Bestimmungsland

Χώρα
προορισμού

Recipient country

Pays destinataire

Paese destinatario

Bestemmingsland

País destinatário

Inscripción en el embalaje

Emballagens påtegning

Aufschrift auf der Verpackung

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Markings on the packaging

Inscription sur l'emballage

Iscrizione sull'imballaggio

Aanduiding op de verpakking

Inscrição na embalagem

I 243 15 Caritas I Ghana Action No 582/89 / Vegetable oil / Carias
Italiana / 90614 / Accra via Tema / Gift of the
European Economic Community / For free
distribution

198 DWH Angola Acção n? 583/89 / Óleo vegetal / DWH / 92806
/ Sumbe via Porto Amboim / Donativo da
Comunidade Económica Europeia / Destinado a
distribuição gratuita

15 Caritas B Burundi Action n0 584/89 / Huile végétale / Caritas
Belgica / 90220 / Bujumburi via Dar es-Salaam /
Don de la Communauté économique euro
péenne / Pour distribution gratuite

15 CRS Gambia Action No 585/89 / Vegetable oil / 90126 /
Cathwel / Gift of the European Economic
Community / For free distribution

II 120 45 Caritas B Guatemala Acción n0 586/89 / aceite vegetal / Caritas
Bélgica / 90218 / Donación de la Comunidad
Económica Europea / Destinado a la distribu
ción gratuita

60 Caritas B Guatemala Acción n0 587/89 / Aceite vegetal / Caritas
Bélgica / 90219 / Donación de la Comunidad
Económica Europea / Destinado a la distribu
ción gratuita

15 Caritas I Somalia Action No 589/89 / Vegetable oil / Caritas
Italiana / 90615 / Gift of the European
Economic Community / For free distribution
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 35/90 DER KOMMISSION
vom 8 . Januar 1990

über Lieferungen von Getreide im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

über allgemeine Durchführungsbestimmungen für die
Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (4). Zu diesem
Zweck sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedin
gungen sowie das Verfahren zur Bestimmung der sich
daraus ergebenden Kosten genauer festgelegt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 des Rates
vom 22. Dezember 1986 über die Nahrungsmittelhilfe
politik und -Verwaltung ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1750/89 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1420/87 des Rates vom
21 . Mai 1987 zur Festlegung von Durchführungsbestim
mungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 3972/86 über die
Nahrungsmittelhilfepolitik und -Verwaltung (3) wurde die
Liste der für die Nahrungsmittelhilfe in Betracht
kommenden Länder und Organisationen und der für die
Beförderung der Nahrungsmittellieferung über die fob
Stufe hinaus geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.
Die Kommission hat infolge mehrerer Beschlüsse über
die Nahrungsmittelhilfe bestimmten Ländern und
Empfängerorganisationen 95 000 Tonnen Getreide zuge
teilt.

Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2200/87 der Kommission vom 8. Juli 1987

Artikel 1

Im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft
wird Getreide bereitgestellt zur Lieferung an die im
Anhang aufgeführten Begünstigten gemäß Verordnung
(EWG) 'Nr. 2200/87 zu den im Anhang aufgeführten
Bedingungen. Die Zuteilung der Lieferungen erfolgt im
Wege der Ausschreibung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 8 . Januar 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 370 vom 30. 12. 1986, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 172 vom 21 . 6. 1989, S. 1 .
f) ABl . Nr. L 136 vom 26. 5 . 1987, S. 1 . (4) ABl . Nr. L 204 vom 25. 7 . 1987, S. 1 .
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ANHANG

PARTIEN A und B

1 . Maßnahmen Nrn.('): 578/89 und 579/89

2. Programm : 1989

3. Begünstigter : Haiti

4. Vertreter des Begünstigten (2) : Bureau de Gestion de l'Aide Étrangère, PO Box 2598 , 60, rue Geffrard,
Port au Prince, Haiti (Tel. : 2 77 51 /2 24 99/2 06 81 — Telex : INDUSCO - 2030207 — M. Orcena
Gervais)

5 . Bestimmungsort oder -land : Haiti

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizen

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) : Siehe im ABl. Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3, veröffentlichtes
Verzeichnis (unter II A 1 ); Spezifische Merkmale :
— Proteingehalt : 12 %, mindestens ;
— Feuchtigkeitsgehalt : 13,5 %, höchstens ;
— Alveograph-Untersuchung (Chopin) : 1 70, mindestens ;
— Eigengewicht : 78 kg, mindestens ;
— Hagberg : 220, mindestens ;
— P/L (Widerstand/Dehnbarkeitsverhältnis) : 0,6, mindestens

8 . Gesamtmenge : 20 000 Tonnen

9 . Anzahl der Partien : 2 (A : 10 000 Tonnen ; B : 10 000 Tonnen)

10 . Aufmachung und Kennzeichnung : lose Schüttung

11 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

12. Lieferstufe : frei Löschhafen — gelöscht

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —

15. Löschhafen : Lafiteau (Minoterie d'Haïti)

16 . Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags für eine Liefe
rung frei Verschiffungshafen : A : 1 . — 28 . 2. 1990 ; B : 1 . — 30. 4. 1990

18 . Lieferfrist ^ : A : Zwischen dem 1 . und dem 31 . 3 . 1990 ; B : zwischen dem 1 . und dem 31 . 5. 1990

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20. Frist für die Angebotsabgabe : 23. 1 . 1990, 12 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 30. 1 . 1990, 12 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen im Falle eines Zuschlags frei Verschiffungs
hafen : A : 15. — 28 . 2. 1990 ; B : 1 . — 30. 4. 1990

c) Lieferfrist (*) : A : Zwischen dem 1 . und dem 31 . 3 . 1990 ; B : zwischen dem 1 . und dem 31 . 5 . 1990

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10 % des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (4) :
Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200,
rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B oder 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers (*) : Die am 22. 12. 1989 gültige und durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3527/89 der Kommission (ABl. Nr. L 344 vom 25. 11 . 1989, 5. 29) festgesetzte
Erstattung
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PARTIEN C, D und E

1 . Maßnahmen Nrn.('): 769/89, 770/89 und 771 /89

2. Programm : 1989

3 . Begünstigter : Arabische Republik Ägypten
4. Vertreter des Begünstigten (2) : Ambassade de la République Arabe d'Egypte, Section commerciale,
522, avenue Louise, B- 1 050 Bruxelles (Tel. 02-647 32 27, Telex 64809 COMRAU B)

5. Bestimmungsort oder -land : Ägypten

6. Bereitzustellendes Erzeugnis : Weichweizen

7. Merkmale und Qualität der Ware (3) (8) :
Siehe im ABL Nr. C 216 vom 14. 8 . 1987, S. 3 , veröffentlichtes Verzeichnis (unter II A 1 )

8 . Gesamtmenge : 75 000 Tonnen

9 . Anzahl der Partien : 3 (C : 25 000 Tonnen ; D : 25 000 Tonnen ; E : 25 000 Tonnen)

10 . Aufmachung : lose Schüttung

1 1 . Art der Bereitstellung des Erzeugnisses : Markt der Gemeinschaft

1 2. Lieferstufe : frei Verschiffungshafen, fob gestaut Q

13 . Verschiffungshafen : —

14. Vom Begünstigten bezeichneter Löschhafen : —
1 5. Löschhafen : —

16. Anschrift des Lagers und gegebenenfalls des Löschhafens : —

17. Zeitraum der Bereitstellung im Verschiffungshafen : vom 15. 2. — 15 . 3 . 1990

18 . Lieferfrist : —

19. Verfahren zur Feststellung der Lieferkosten : Ausschreibung

20 . Frist für die Angebotsabgabe : 23. 1 . 1990, 12 Uhr

21 . Im Falle einer zweiten Ausschreibung :
a) Frist für die Angebotsabgabe : 6 . 2. 1 990, 1 2 Uhr
b) Zeitraum für die Bereitstellung im Verschiffungshafen : vom 1 . — 31 . 3 . 1990
c) Lieferfrist : —

22. Höhe der Ausschreibungsgarantie : 5 ECU/Tonne

23. Höhe der Lieferungsgarantie : 10% des Angebotsbetrags, ausgedrückt in Ecu

24. Anschrift für die Angebotsabgabe (4) : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur
N. Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B- 1 049 Bruxelles (Telex AGREC 22037 B
oder 25670 B)

25. Erstattung auf Antrag des Zuschlagsempfängers 0 : Die am 22. 12. 1989 gültige und durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3527/89 der Kommission (ABl . Nr. L 344 vom 25. 11 . 1989, S. 29) festgesetzte
Erstattung
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Vermerke :

(') Die Nummer der Maßnahme ist im gesamten Schriftverkehr anzugeben.
(2) Vom Zuschlagsempfänger zu kontaktierender Vertreter der Kommission :
— A-B :

Délégation CEE San José de Costa Rica — Centro Calon, Apartado 836, 1007 San Jose (Tel. :
33 27 55 / Telex : 3482 CCE LUX) ;

— C-E :

Mme Henrich, Délégué, 6 IBN Zanki Str., Cairo Zamalek (Telex 94258 EUROP UN CAIRO).

(3) Der Zuschlagsempfänger übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende Beschei
nigung aus der hervorgeht, daß die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betreffend die
Kernstrahlung für die zu liefernde Ware nicht überschritten worden sind.

In der Bescheinigung über die radioaktive Belastung ist der Gehalt an Cäsium 134 und 137 anzugeben.

(*) Um den Fernschreiber nicht zu überlasten, werden die Bieter gebeten, den Nachweis der Stellung der in
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2200/87 aufgeführten Ausschreibungsgarantie
vor dem in Ziffer 20 dieses Anhangs angegebenen Zeitpunkt vorzugsweise wie folgt zu erbringen :
— entweder durch Boten an das in Ziffer 24 dieses Anhangs aufgeführte Büro
— oder per Telefax an eine der folgenden Nummern in Brüssel :

235 01 32,
236 10 97,
235 01 30,
236 20 05.

(^ Die Verordnung (EWG) Nr. 2330/87 der Kommission (ABl. Nr. L 210 vom 1 . 8 . 1987, S. 56), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2226/89 (ABl. Nr. L 214 vom 24. 7. 1989, S. 10), ist
anwendbar, was die Ausfuhrerstattung und gegebenenfalls die Währungs- und Beitrittsausgleichsbeträge,
den repräsentativen Kurs und den monetären Koeffizienten anbelangt. Der in Artikel 2 der gleichen
Verordnung aufgeführte Tag ist derjenige, welcher in Ziffer 25 dieses Anhangs angegeben ist.

(6) Die sich aus der Nichteinhaltung der für jede Partie festgelegten Lieferfrist ergebenden Risiken und
Kosten gehen zu Lasten des Zuschlagsempfängers.

f) Abweichend von Artikel 7 Absatz 3 Büchstabe f) und Artikel 13 Ziffer 2 der Verordnung (EWG) Nr.
2200/87 muß der angebotene Preis die Verlade- und Lagerkosten einschließen. Für die Verladung und
Lagerung ist der Zuschlagsempfänger verantwortlich .

(8) Die Radioaktivitätsbescheinigung muß von einer ägyptischen Botschaft oder einem ägyptischen Konsulat
mit einem Sichtvermerk versehen werden.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 36/90 DER KOMMISSION
vom 8 . Januar 1990

zur Festsetzung der Höhe der variablen Schlachtprämie für Schafe in Groß
britannien und der Beträge, die auf die das Gebiet 5 verlassenden Erzeugnisse zu

erheben sind

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1837/80 müssen die variablen Schlachtprämien für
Schafe, die im Vereinigten Königreich als prämienfähig
erklärt worden sind, in der am 11 . Dezember 1989 begin
nenden Woche den in dem nachstehenden Anhang
bestimmten Beträgen entsprechen. Nach Artikel 9 Absatz
3 der Verordnung (EWG) Nr. 1837/80 und Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 1633/84 sind unter Berücksichti
gung des vom Gerichtshof am 2. Februar 1988 gefällten
Urteils in der Rechtssache 61 /86 für dieselbe Woche
Beträge festzusetzen, die gemäß dem genannten Anhang
für die das Gebiet 5 verlassenden Erzeugnisse zu erheben
sind.

Was die erforderliche Anwendungskontrolle der die
genannten Beträge betreffenden Vorschriften angeht, so
sollte das Kontrollverfahren gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 1633/84 vorbehaltlich spezifischerer, aufgrund
des bezeichneten Urteils gegebenenfalls ausgearbeiteter
Vorschriften beibehalten werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1837/80 des Rates
vom 27. Juni 1980 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Schaf- und Ziegenfleisch ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr: 1115/88 (2),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1633/84 der
Kommission vom 8. Juni 1984 mit Durchführungsbe
stimmungen für die variable Schlachtprämie für Schafe
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2661 /
80 (J), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1075/89 (4), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1 und
Artikel 4 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Das Vereinigte Königreich ist der einzige Mitgliedstaat,
der die variable Schlachtprämie im Gebiet 5 gemäß
Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1837/80
zahlt. Die Kommission muß also für die am 11 .
Dezember 1989 beginnende Woche die Höhe der Prämie
und den Betrag festsetzen, der auf die dieses Gebiet
verlassenden Erzeugnisse zu erheben ist.

Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1633/84
bestimmt, daß die Kommission die Höhe der variablen
Schlachtprämie wöchentlich festsetzt.

Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1633/84 wird der Betrag, der auf die das Gebiet 5 verlas
senden Erzeugnisse erhoben wird, von der Kommission
wöchentlich festgesetzt.

Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 1310/88 der
Kommission vom 11 . Mai 1988 zur Regelung der Begren
zung der Garantie für Schaf- und Ziegenfleisch (*) sind die
wöchentlichen Beträge des Leitniveaus gemäß Artikel 9a
Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1837/80 festgesetzt.

Artikel 1

Für Schafe und Schaffleisch, die in Großbritannien im
Gebiet 5 gemäß Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung
(EWG) Nr. 1 837/80 als für die variable Schlachtprämie
berechtigt ausgewiesen sind, wird für die am 11 .
Dezember 1989 beginnende Woche die Hohe der Prämie
auf 33,811 ECU je 100 kg geschätztes oder tatsächlich
festgestelltes Schlachtgewicht innerhalb der in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr.
1 633/84 festgelegten Gewichtsgrenzen festgesetzt.

Artikel 2

Für die in Artikel 1 Buchstaben a) und e) der Verordnung
(EWG) Nr. 1837/80 genannten Erzeugnisse, die in der am
11 . Dezember 1989 beginnenden Woche das Gebiet 5
verlassen, werden die zu erhebenden Beträge wie in dem
Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 11 . Dezember 1989 .

(') ABl. Nr. L 183 vom 16. 7. 1980, S. 1 .
(J) ABl. Nr. L 110 vom 29. 4. 1988, S. 36.
O ABl. Nr. L 154 vom 9. 6. 1984, S. 27.
(4) ABl. Nr. L 114 vom 27. 4. 1989, S. 13 .
O ABl . Nr. L 122 vom 12. 5. 1988, S. 69.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlieh und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 8 . Januar 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission



9 . 1 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 6/ 17

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 8 . Januar 1990 zur Festsetzung der Höhe der
variablen Schlachtprämie für Schafe in Großbritannien und der Beträge, die auf die das

Gebiet 5 verlassenden Erzeugnisse zu erheben sind
(ECU/1 00 kg)

KN-Code

Betrag

A. Erzeugnisse, die für eine Prämie
gemäß Artikel 9 der Verordnung

(EWG) Nr. 1837/80 in
Betracht kommen

B. In Artikel 4 Absatz 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 1633/84

genannte Erzeugnisse (')

l Lebendgewicht Lebendgewicht

0104 10 90 15,891 0

0104 20 90 0

Eigengewicht Eigengewicht

0204 10 00 33,811 0

0204 21 00 33,811 0

0204 50 11 0

0204 22 10 23,668

0204 22 30 37,192

0204 22 50 43,954
0204 22 90 43,954

0204 23 00 61,536
0204 30 00 25,358

0204 41 00 25,358

0204 42 10 17,751

0204 42 30 27,894

0204 42 50 32,965
0204 42 90 32,965
0204 43 00 46,152
0204 50 13 Il 0

0204 50 15 II 0

0204 50 19 li 0

0204 50 31 II 0

0204 50 39 II 0

0204 50 51 II 0

0204 50 53 II 0

0204 50 55 || 0

0204 50 59 II 0

0204 50 71 0

0204 50 79 li 0

0210 90 11 43,954 \
0210 90 19 61,536 l

1602 90 71 :
— mit Knochen

— ohne Knochen
43,954
61,536

(') Diese verringerten Beträge dürfen angewandt werden, wenn die Bedingungen gemäß Artikel 5 Absatz 3 zweiter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1633/84 erfüllt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 37/90 DER KOMMISSION
vom 8 . Januar 1990

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1780/89 mit Durchführungsbestim
mungen für den Absatz von Alkohol aus der Destillation nach den Artikeln 35 ,
36 und 39 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 aus Beständen der Interventions

stellen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3877/88 des Rates
vom 12. Dezember 1988 mit Grundregeln für den Absatz
von Alkohol der Destillation nach den Artikeln 35, 36
und 39 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 aus Beständen
der Interventionsstellen ('),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1780/89 der Kommis
sion (2), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3052/89 (3), wurden die Durchführungsbestimmungen für
den Absatz von Alkohol aus der Destillation nach den
Artikeln 35, 36 und 39 der Verordnung (EWG) Nr.
822/87 aus Beständen der Interventionsstellen festgelegt.

Erfahrungsgemäß sind die Bedingungen genauer festzu
legen, unter denen den im Rahmen einer Einzelausschrei
bung eingereichten Angeboten stattgegeben werden kann.

Damit dem größtmöglichen Teil der im Rahmen einer
Einzelausschreibung eingereichten Angebote, bei denen
die gebotenen Preise ausreichend sind und sich mit der
für den Alkohol vorgesehenen Endverwendung neue
industrielle Absatzmärkte erschließen lassen, entsprochen
werden kann, sollten Bieter, die entsprechende Angebote
eingereicht haben, Ersatzpartien erhalten können. Auf
diese Weise könnten der Verkauf von Gemeinschafts
alkohol gesteigert und die Bestände abgebaut werden,
deren Verwaltung hohe Kosten aufwirft.

Der Verwaltungsausschuß für Wein hat nicht innerhalb
der ihn von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung
genommen —

gegebenenfalls je nach der für den Alkohol vorge
sehenen Endverwendung beschließen,

— diese Angebote anzunehmen,
— diese Angebote abzulehnen."

— Der nachstehende Absatz 4a wird angefügt :

„(4a) Erstrecken sich mehrere Angebote, denen
stattgegeben werden kann, ganz oder teilweise auf
dieselben Behältnisse, schlägt die Kommission die
betreffende Alkoholmenge dem Bieter zu, der das
absolut höchste Angebot eingereicht hat.

Die Kommission kann im Rahmen des in Absatz 1
genannten Beschlusses den Bietern, deren Ange
boten gemäß dem ersten Unterabsatz nicht stattge
geben werden kann, den Ersatz der betreffenden
Alkoholmenge durch eine Menge Alkohol
derselben Art am selben Lagerort vorschlagen. In
diesem Fall werden die betreffenden Angebote
berücksichtigt, sofern die Bieter einen solchen
Ersatz nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach
der in Artikel 7 Absatz 5a erster Gedankenstrich
genannten Mitteilung der Kommissionsbeschlüsse
bei der zuständigen Interventionsstelle schriftlich
ablehnen.

Zu diesem Zweck wird mit dem Beschluß der
Kommission neben den im Anhang zu der Verord
nung über die Eröffnung der Dauerausschreibung
bezeichneten Behaltnissen, die den nicht
verkauften Alkohol enthalten^ die Nummer des
Behältnisses angegeben, das den Ersatzalkohol
enthält. Sollte in dem genannten Anhang
bezüglich desselben Lagerorts kein Behältnis ange
geben sein, das den nicht verkauften Alkohol
derselben Art enthält, kann die Kommission nach
Anhörung der zuständigen Interventionsstelle und
im Einvernehmen mit ihr in ihrem Beschluß ein
anderes, am selben Ort gelagertes Behältnis
angeben, das Alkohol derselben Art enthält."

2 . in Artikel 8

— wird in Absatz 1 der folgende Unterabsatz ange
fügt :

»Wird der von der Kommission in Anwendung
von Artikel 7 Absatz 4a vorgeschlagene Ersatz vom
Bieter nicht abgelehnt, erstellt die zuständige Inter
ventionsstelle am ersten Arbeitstag nach Ablauf der
Frist gemäß Artikel 7 Absatz 4a zweiter Gedanken
strich die im ersten Unterabsatz genannte
Zuschlagserklärung" ;

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

{ Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1780/89 wird wie folgt geän
dert :

1 . Artikel 7 wird wie folgt geändert :
— Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Die Kommission kann nach dem Verfahren
des Artikels 83 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87
nach Maßgabe der eingereichten Angebote und

(') ABl . Nr. L 346 vom 15. 12. 1988, S. 7 .
O ABl . Nr. L 178 vom 24. 6 . 1989, S. 1 .
(4 ABl . Nr. L 292 vom 11 . 10 . 1989, S. 17.
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— erhält Absatz 2 folgende Fassung :

„(2) Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der
Mitteilung gemäß Artikel 7 Absatz 6 und, bei
Anwendung von Absatz 1 zweiter Unterabsatz,
nach Erstellung der Zuschlagserklärung

— läßt sich der Zuschlagsempfänger von der
Interventionsstelle die Zuschlagserklärung
gemäß Absatz 1 aushändigen ;

— weist der Zuschlagsempfänger bei der zustän
digen Interventionsstelle die Leistung einer
Ausfallbürgschaft nach, deren Zweck es ist, die
Verwendung des Alkohols für den in seinem
Angebot - vorgesehenen Zweck zu gewährlei
sten ."

3 . In Artikel 31 erhält Absatz la folgende Fassung :
„( la) Nach Ablauf der Angebotsfrist
— kann der Zuschlagsempfänger Proben von dem

zugeschlagenen Alkohol erhalten ;
— kann der Bieter, dem gemäß Artikel 7 Absatz 4a

ein Ersatz vorgeschlagen wurde, Proben von dem
ersatzweise zugeschlagenen Alkohol erhalten.

Diese Proben können bei der Interventionsstelle gegen
Zahlung von 2 ECU/1 erhalten werden. Ihre Menge ist
auf 5 Liter je Behältnis begrenzt."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 14. Oktober 1989 .

verbindlich und gilt unmittelbar in jedemDiese Verordnung ist in allen ihren Teilen
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 8 . Januar 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 38/90 DER KOMMISSION
vom 8 . Januar 1990

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

von denen die Kommission Kenntnis hat, führt zu einer
Änderung der gegenwärtig^gültigen Abschöpfungen wie
im Anhang zu dieser Verordnung angegeben

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates
vom 30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Zucker ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1069/89 (2), insbesondere auf Artikel 16 Ab
satz 8 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Weißzucker und Rohzucker zu
erhebenden Abschöpfungen wurden mit der Verordnung
(EWG) Nr. 1920/89 der Kommission (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 20/90 (4), festgesetzt.

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG)
Nr. 1920/89 enthaltenen Bestimmungen auf die Angaben,

Artikel 1

Die in Artikel 1 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1785/81 genannten Abschöpfungen auf Rohzucker
der Standardqualität und auf Weißzucker sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Januar 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 8. Januar 1990
Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

(') ABl. Nr. L 177 vom 1 . 7. 1981 , S: 4.
(2) ABl . Nr. L 1 14 vom 27. 4. 1989, S. 1 .
O ABl. Nr. L 187 vom 1 . 7. 1989, S. 13 .
(4) ABl. Nr. L 2 vom 5. 1 . 1990, S. 17 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 8 . Januar 1990 zur Festsetzung der Einfuhr
abschöpfungen für Weiß- und Rohzucker

(ECU/100 kg)

KN-Code Abschöpfungsbetrag

1701 11 10 30,81 (')
1701 11 90 30,81 (')
17011210 30,81 (')
1701 12 90 30,81 (>)
1701 91 00 35,07

1701 99 10 35,07

1701 99 90 35,07 (2)

(') Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Renclementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des einge
führten Rohzuckers von 92 v. H. abweicht, wird der nach den Bestimmungen des Artikels 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 837/68 der Kommission (ABl. Nr. L 151 vom 3(^. 6. 1968 , S. 42) berechnete Abschöpfungsbetrag
angewandt.

(2) Dieser Betrag gilt gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 außerdem für aus Weiß- und
Rohzucker gewonnenen Zucker, dem andere Stoffe als Aroma- oder Farbstoffe zugesetzt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr, 39/90 DER KOMMISSION
vom 8 . Januar 1990

zur Änderung der Einfuhrabschöpfungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Kassa-Wechsel
kurse in Hohe jeder dieser Währungen stützt und der
während eines bestimmten Zeitraums für . die
Währungen der Gemeinschaft entsprechend vorherge
hendem Gedankenstrich und nach Maßgabe des
vorgenannten Koeffizienten festgestellt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 5. Januar 1990 festge
stellten Kurse.

Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten .

Die zuletzt festgesetzte Abschöpfung der Grund
erzeugnisse weicht von den mittleren Abschöpfungen um
mehr als 3,02 ECU je Tonne des Grunderzeugnisses ab .
Daher müssen aufgrund von Artikel 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1579/74 der Kommission (u ), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1740/78 (12), die zur
Zeit geltenden Abschöpfungen entsprechend - dem
Anhang zu dieser Verordnung geändert werden —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3707/89 (2), insbesondere auf Artikel 14
Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des Rates
vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1 806/89 (4), insbesondere auf Artikel 1 2
Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (*), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1636/87 (6), insbesondere auf
Artikel 3,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen zu erhebenden Abschöpfungen sind durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3942/89 der Kommission Q,
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
9/90 (8) ; festgesetzt worden.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1906/87 des Rates (9) ist
die Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates ( l0) betref
fend die KN-Code 2302 10, 2302 20, 2302 30 und
2302 40 geändert worden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungs^
erzeugnissen, die der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75
unterliegen und im Anhang der geänderten Verordnung
(EWG) Nr. 3942/89 festgesetzt sind, zu erhebenden
Abschöpfungen werden wie im Anhang angegeben geän
dert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 9. Januar 1990 in Kraft.

(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 363 vom 13 . 12. 1989, S. 1 .
O ABl . Nr. L 166 vom 25 . 6. 1976, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 177 vom 24. 6. 1989, S. 1 .
O ABl . Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 1 .
(*) ABl . Nr. L 153 vom 13 . 6 . 1987, S. 1 .
O ABl . Nr. L 379 vom 28 . 12 . 1989, S. 13 .
(») ABl . Nr. L 1 vom 4. 1 . 1990, S. 16.
f) ABl . Nr. L 182 vom 3 . 7 . 1987, S. 49 .
H ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65 .

(") ABl . Nr. L 168 vom 25. 6. 1974, S. 7.
( IJ) ABl . Nr. L 202 vom 26. 7 . 1978 , S. 8 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 8 . Januar 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 8. Januar 1990 zur Änderung der Einfuhr
abschöpfungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

(ECU/Tonne)

KN-Code

Abschöpfungen

Portugal AKP oder ÜLG
Drittländer

(ausgenommen
AKP oder ÜLG)

0714 10 10 («) 49,75 114,07 118,90
0714 10 91 46,73 114,07 115,88
0714 10 99 49,75 114,07 118,90
0714 90 11 46,73 11 4,07 O 115,88
0714 90 19 49,75 1 14,07 (3) 118,90
1102 90 10 90,15 208,58 214,62
1103 19 30 90,15 208,58 214,62
1103 21 00 59,63 234,16 240,20
1103 29 20 90,15 208,58 214,62
1104 11 10 50,68 118,20 121,22
110411 90 99,50 231,76 237,80
1104 19 10 59,63 234,16 240,20
1104 21 10 77,79 185,41 188,43
1104 21 30 77,79 185,41 188,43
1104 21 50 122,87 289,70 295,74
1104 21 90 50,68 1 1 8,20 121,22
1104 29 11 42,61 173,02 176,04
1104 29 31 50,65 208,14 211,16
1104 29 91 33,39 132,69 135,71
1104 30 10 28,37 97,57 103,61
1106 20 10 49,75 1 1 2,25 (3) 118,90
1107 10 11 63,87 231,56 242,44
1107 10 19 50,47 173,02 183,90
110710 91 94,06 206,27 217,15Q
1107 10 99 73,03 154,12 165,00
1107 20 00 83,31 179,61 1 90,49 (2)
1108 11 00 86,04 286,20 306,75
1109 00 00 300,42 520,36 701,70

f 1 ) Unter bestimmten Bedingungen 6 v. H. ad vaiorem.
(J) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1180/77 des Rates (ABl. Nr. L 142 vom 9. 6 . 1977, S. 10) wird diese Abschöpfung für die
Erzeugnisse mit Ursprung in der Türkei um 5,44 ECU/t verringert .

(3) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 486/85 wird die Abschöpfung für nachstehende Erzeugnisse mit Ursprung in den Staaten in
Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean und in den überseeischen Ländern und Gebieten nicht erhoben :
— MarantawurzeLn der KN-Code 0714 90 11 und 0714 90 19 ,
— Mehl und Grieß von Maranta des KN-Code 1106 20 ,
— Stärke von Maranta des KN-Code 1108 19 90.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 2915/86 des Rates vom 16. September 1986 zur
Festlegung der für die Kanarischen Inseln geltenden sozio-strukturellen Bestimmungen

im Bereich Landwirtschaft

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 272 vom 24. September 1986)

Seite 4, Artikel 1 Absatz 2 :

Dieser Absatz muß wie folgt lauten :
„(2) Absatz 1 gilt nicht für die Anwendung der mit der Verordnung (EWG) Nr. 355/77 einge
führten gemeinsamen Maßnahme im Sektor Fischereierzeugnisse."
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